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(54) PAR-Lampenanordnung

(57) Offenbart ist eine PAR-Lampenanordnung mit
einer Einbaulampe, insbesondere einer Halogeneinbau-
lampe, die in einen Sockel eingesetzt und zumindest ab-
schnittsweise von einem Reflektor umgeben ist, wobei
der Sockel und die Einbaulampe über Kontaktfedern ver-
bunden sind und der Reflektor von einer Streuscheibe
abgedeckt ist. Erfindungsgemäß besteht der Reflektor
aus Aluminium und ist mit einer reflektierenden Oberflä-
che oder Beschichtung versehen. Durch den verwende-
ten Aluminiumreflektor und die Aufnahme der Einbau-
lampe über Kontaktfedern, wird eine verbesserte Halte-
rung der Einbaulampe bei verringertem Gewicht und Her-
stellungsaufwand ermöglicht.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine PAR-Lampenanord-
nung mit einer Einbaulampe, insbesondere einer Halo-
geneinbaulampe, die in einen Sockel eingesetzt und zu-
mindest abschnittsweise von einem Reflektor umgeben
ist, wobei der Sockel und die,Einbaulampe über Kontakt-
federn verbunden sind und der Reflektor von einer Streu-
scheibe abgedeckt ist. Die Erfindung betrifft weiterhin ei-
ne Sockelanordnung, insbesondere für eine PAR-Lam-
penanordnung.

Stand der Technik

[0002] PAR (Parabolic Aluminized Reflector)-Lampen
werden aufgrund ihrer kompakten Bauweise und kosten-
günstigen Herstellung in der allgemeinen sowie der pro-
fessionellen Lichttechnik, bspw. in der Diskothekenbe-
leuchtung oder für Architekturlichtanwendungen in gro-
ßen Stückzahlen eingesetzt.
[0003] Derartige, beispielsweise aus der EP 0 584 071
B1 und der EP 0 550 934 B1 bekannte PAR-Lampen
haben einen aus gepresstem Glas hergestellten und mit
Aluminium beschichteten Reflektorkörper mit einer darin
eingesetzten Lichtquelle. Der Reflektorkörper ist typi-
scherweise als konkaves Paraboloid ausgebildet, wobei
die Lichtquelle vorzugsweise im Fokus des Reflektors
angeordnet und von einer Abdeckscheibe verschlossen
wird. Als Lichtquelle finden aufgrund ihrer guten Licht-
qualität und langen Lebensdauer zunehmend Halogen-
glühlampen (Halogenbrenner) mit oder ohne Hüllkolben
Verwendung. Die an dem Reflektorkörper angebrachte
Abdeckscheibe kann zur Beeinflussung der optischen Ei-
genschaften glatt oder mit einer Oberflächenstruktur,
bspw. facettiert ausgeführt sein und dient weiterhin als
Sicherheitseinrichtung im Fall eines platzenden Halo-
genbrenners.
[0004] Nachteilig bei der vorbeschriebenen Lösung ist,
dass derartige PAR-Lampen ein hohes Gewicht aufwei-
sen und aufgrund ihrer aufwändigen Konstruktion und
Fertigung in der Herstellung sehr teuer sind.

Darstellung der Erfindung

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
PAR-Lampenanordnung mit einer Einbaulampe, insbe-
sondere einer Halogeneinbaulampe zu schaffen, die ein
verringertes Gewicht bei vereinfachtem Fertigungspro-
zess aufweist.
[0006] Diese Aufgabe wird durch eine PAR-Lampen-
anordnung mit der Merkmalskombination des Anspruchs
1 und durch eine Sockelanordnung mit den Merkmalen
des Anspruchs 17 gelöst. Besonders vorteilhafte Aus-
führungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprü-
chen beschrieben.
[0007] Die erfindungsgemäße PAR-Lampenanord-

nung hat eine Einbaulampe, insbesondere eine Halogen-
einbaulampe, die in einen Sockel eingesetzt und zumin-
dest abschnittsweise von einem Reflektor umgeben ist,
wobei der Sockel und die Einbaulampe über Kontaktfe-
dern verbunden sind und der Reflektor von einer Streu-
scheibe abgedeckt wird. Erfindungsgemäß besteht der
Reflektor aus Aluminium und ist mit einer reflektierenden
Oberfläche oder Beschichtung versehen. Durch den ver-
wendeten, im Verhältnis zu einem herkömmlichen Glas-
reflektor leichteren Aluminiumreflektor, wird ein verrin-
gertes Gewicht der PAR-Lampenanordnung bei verein-
fachtem Fertigungsprozess erreicht.
[0008] Der Reflektor wird vorzugsweise durch Umfor-
men, insbesondere durch Umbördeln eines Umfangsab-
schnittes einer Umfangswand des Reflektors mit der
Streuscheibe verbunden, wobei der von Reflektor und
Streuscheibe begrenzte Raum im Unterschied zu den
bekannten Lösungen mit Luft gefüllt ist.
[0009] Eine Sockelanordnung, für eine erfindungsge-
mäße PAR-Lampenanordnung weist vorzugsweise ei-
nen Sockel auf, in den eine Kontaktfederanordnung ein-
geschnappt ist.
[0010] Gemäß einem besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel sind Sockel und Einbaulampe über die
Kontaktfederanordnung verbunden. Diese übernimmt
sowohl die elektrische Kontaktierung als auch die me-
chanische Fixierung der Einbaulampe im Reflektor, so
dass auf gesonderte Stromzuführungen verzichtet wer-
den kann. Die Aufnahme der Einbaulampe über Kontakt-
federn ermöglicht eine Variation der Einbaulage der Ein-
baulampe im Reflektor und damit eine Anpassung an
verschiedene Ausführungen von Einbaulampen, bspw.
an andere Quetschungs- oder Kontaktstiftlängen. Wei-
terhin wird durch die Aufnahme der Einbaulampe über
Kontaktfedern, eine verbesserte Halterung der Einbau-
lampe bei verringertem Herstellungsaufwand ermög-
licht.
[0011] Vorzugsweise bildet die Kontaktfederanord-
nung lampenseitig einen Klemmbereich zum Umgreifen
einer Quetschung der Einbaulampe aus.
[0012] Die Halterung der Einbaulampe lässt sich vor-
teilhafterweise über zumindest zwei im Klemmbereich
ausgebildete noppenartige Vorsprünge, die in Anlage an
zwei Seitenflächen der Quetschung bringbar sind, weiter
verbessern.
[0013] Um die Eintauchtiefe der Einbaulampe in die
Kontaktfederanordnung zu begrenzen, weist diese vor-
zugsweise zumindest einen schlitzförmigen Einführab-
schnitt auf, in den zumindest eine Nocke der Quetschung
der Einbaulampe einführbar und dort festlegbar ist.
[0014] Der Einführabschnitt wird vorteilhafterweise
lampenseitig von Eckbereichen begrenzt, die die Nocke
der Quetschung hintergreifen und die Einbaulampe in
der Kontaktfederanordnung halten.
[0015] Um das Einführen der Quetschung zu erleich-
tern, sind die Eckbereiche bei einem Ausführungsbei-
spiel lampenseitig zumindest abschnittsweise nach au-
ßen gebogen.
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[0016] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung weist die Kontaktfederanordnung zu-
mindest zwei Kontaktfedern zum elektrischen Kontaktie-
ren der Einbaulampe auf. Vorzugsweise sind die Kon-
taktfedern baugleich ausgeführt, wobei sich der Herstel-
lungsaufwand der PAR-Lampenanordnung weiter ver-
ringert. Durch die elektrisch leitenden Kontaktfedern,
kann auf zusätzliche elektrische Anschlüsse der Einbau-
lampe verzichtet werden.
[0017] Die Kontaktfedern bilden vorzugsweise jeweils
zumindest eine Federlasche aus, die zur Verbindung mit
dem Sockel herausgebogen ist. Der Sockel und die Kon-
taktfedern sind dabei derart gestaltet, dass sie ineinander
steckbar und dadurch miteinander verbindbar sind.
[0018] Als besonders vorteilhaft hat es sich erwiesen,
die Kontaktfedern als Blechstanzbiegeteile auszuführen,
die zumindest abschnittsweise einen etwa klammerför-
migen Querschnitt aufweisen.
[0019] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel weist die Einbaulampe zwei Kontaktstifte auf, die
an der Unterseite der Quetschung austreten und jeweils
mit einer Stromzuführung mit integrierter elektrischer Si-
cherung versehen sind, wobei die Stromzuführungen in
Richtung von zwei planparallelen Flächen der Quet-
schung zurückgeführt werden. Durch die etwa U-förmig
in Richtung der Einbaulampe zurückgebogenen Strom-
zuführung, wird eine geringe Bauhöhe der in die Kon-
taktfederanordnung eingesetzten Einbaulampe erreicht.
[0020] Vorzugsweise sind die Stromzuführungen mit
Kontaktfahnen der Kontaktfedern elektrisch verbunden,
insbesondere verschweißt oder verlötet.
[0021] Zur Aufnahme der Stromzuführungen einer in
den Sockel einsetzbaren Einbaulampe, weist der Sockel
vorzugsweise zumindest eine Ausnehmung auf.
[0022] Um einen sicheren Halt des Reflektors auf dem
Sockel zu erreichen, wird vorzugsweise ein Reflektorhals
des Reflektors und ein Haltebereich des Sockels durch
zumindest abschnittsweises plastisches Verformen, vor-
zugsweise Vercrimpen verbunden.
[0023] Die Einbaulampe kann vorzugsweise in
Quetschnoppentechnik oder mit einem Balkengestell
ausgeführt werden. Derartige Halogeneinbaulampen
werden für die Allgemeinbeleuchtung in großen Stück-
zahlen kostengünstig produziert, wodurch sich die Her-
stellkosten der erfindungsgemäßen PAR-Lampenanord-
nung weiter verringern.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0024] Nachstehend wird die Erfindung anhand bevor-
zugter Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine dreidimensionale Ansicht eines ersten
erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiels
einer PAR-Lampenanordnung;

Figur 2 eine Seitenansicht des Reflektors aus Figur
1;

Figur 3 eine Draufsicht auf den Reflektor;

Figur 4 einen Querschnitt einer Streuscheibe aus Fi-
gur 1;

Figur 5 eine Draufsicht der Streuscheibe aus Figur
4;

Figur 6 eine dreidimensionale Ansicht einer erfin-
dungsgemäßen Sockelanordnung mit ein-
gesetzter Einbaulampe;

Figur 7 eine Vorderansicht einer Kontaktfeder der
Sockelanordnung;

Figur 8 eine Seitenansicht der Kontaktfeder aus Fi-
gur 7;

Figur 9 eine Draufsicht auf einen Keramiksockel der
Sockelanordnung aus Figur 6;

Figur 10 eine weitere Ansicht des Keramiksockels
aus Figur 9;

Figur 11 einen Schnitt A-A gemäß Figur 9;

Figur 12 eine dreidimensionale Ansicht einer erfin-
dungsgemäßen Sockelanordnung eines
weiteren Ausführungsbeispiels einer PAR-
Lampenanordnung und

Figur 13 eine Vorderansicht einer Kontaktfeder der
Sockelanordnung aus Figur 12.

Bevorzugte Ausführungen der Erfindung

[0025] Anhand der Figuren 1 bis 11 wird zunächst ein
Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen PAR-
Lampenanordnung erläutert, bei dem die Einbaulampe
als Halogenglühlampe (Halogenbrenner) in Quetschn-
oppentechnik ausgeführt ist.

Figur 1 zeigt eine erfindungsgemäße PAR-Lampen-
anordnung 1 mit einer Einbaulampe 2, die in eine
Sockelanordnung 4 eingesetzt und von einem Re-
flektor 6 umgeben ist. Der Reflektor 6 besteht aus
Aluminium und ist auf seiner Innenseite, beispiels-
weise durch Hochglanzeloxierung, mit einer reflek-
tierenden Beschichtung 8 aus hochreinem Alumini-
um (bspw. Reinheitsgrad 99,98) versehen. Die Sok-
kelanordnung 4 hat einen Keramiksockel 10, der er-
findungsgemäß über Kontaktfedern 12, 14, deren
Endabschnitte 13 nach unten aus der Sockelanord-
nung 4 vorstehen, mit der Einbaulampe 2 verbunden
ist. Durch den im Verhältnis zu einem konventionel-
len Glasreflektor leichteren Aluminiumreflektor 6 und
die Aufnahme der Einbaulampe 2 über Kontaktfe-
dern 12, 14, wird eine verbesserte Halterung der Ein-

3 4 



EP 1 672 276 A2

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

baulampe 2 bei verringertem Gewicht und Herstel-
lungsaufwand ermöglicht. Eine Reflektoröffnung 15
des Reflektors 6 ist mit einer lichtdurchlässigen
Streuscheibe 16 verbunden und von dieser abge-
deckt. Dies wird im Folgenden noch näher erläutert.

[0026] Gemäß Figur 2 hat der Reflektor 6 einen etwa
parabelförmigen Querschnitt 18, der sockelseitig in einen
zylindermantelförmigen Reflektorhals 20 zur Aufnahme
eines zylindrischen Haltebereichs 22 des Keramiksok-
kels 10 übergeht und mit diesem durch Vercrimpen ver-
bindbar ist (siehe Figur 1). Der Reflektor 6 geht lichtaus-
trittsseitig in einen zylinderförmigen Aufnahmeabschnitt
24 mit vergrößertem Durchmesser über und bildet eine
Umfangswand 26 zur Aufnahme der Streuscheibe 16 in
der Reflektoröffnung 15 aus.
[0027] Wie insbesondere der in Figur 3 gezeigten
Draufsicht auf den Reflektor 6 entnehmbar ist, bildet der
Aufnahmeabschnitt 24 eine ringförmige Auflagefläche 28
für die Streuscheibe 16 aus, d.h. die Streuscheibe 16
wird in der Umfangswand 26 aufgenommen und mit der
Auflagefläche 28 in Anlage gebracht. Durch Umbördeln
eines überstehenden Umfangsabschnittes 30 der Um-
fangswand 26, wird die Streuscheibe 16, wie in Figur 1
dargestellt, mit dem Reflektor 6 verbunden. Hierzu ist an
der in diesem Ausführungsbeispiel sphärisch geformten
Streuscheibe 16 gemäß Figur 4 und Figur 5 ein tellerför-
miger Flansch 32 vorgesehen, d.h. der umgebördelte
Umfangsabschnitt 30 der Umfangswand 26 liegt auf ei-
ner Ringfläche 34 des Flansches 32 auf und fixiert die
Streuscheibe 16 auf dem Reflektor 6. Aufgrund der Ver-
wendung einer Einbaulampe 2, kann auf ein Evakuieren
und Versiegeln des von Reflektor 6 und Streuscheibe 16
begrenzten, mit Luft gefüllten Raumes 36 (siehe Figur 1)
im Unterschied zu den bekannten Lösungen verzichtet
werden. Die verwendeten Streuscheiben 16 können jede
aus dem allgemeinen Stand der Technik bekannte Form
aufweisen und je nach Anwendungsfall und gewünsch-
tem Raumwinkel, beispielsweise stumpfwinklig für Flä-
chenbestrahlung (Typ FL, Flood) oder spitzwinklig für
Punktbestrahlung (Typ SP, Spot) etc. glatt oder mit einer
Facettierung ausgeführt sein. Alternativ zu der Einstel-
lung des Raumwinkels (Ausstrahlwinkels) über die
Streuscheibe 16, könnte diese über eine Facettierung
des Reflektors erfolgen und auf eine Streuscheibe ver-
zichtet werden.
[0028] Figur 6 zeigt eine dreidimensionale Darstellung
der erfindungsgemäßen Sockelanordnung 4 mit einge-
setzter Einbaulampe 2, wobei die zwei baugleichen, als
Blechstanzbiegeteile ausgeführten, Kontaktfedern 12,
14 in den Keramiksockel 10 der Sockelanordnung 4 als
Kontaktfederanordnung 37 eingeschnappt sind und so-
wohl die elektrische Kontaktierung als auch die mecha-
nische Fixierung der Einbaulampe 2 im Reflektor 6 über-
nehmen.
[0029] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist
die Einbaulampe 2 als Halogenglühlampe (Halogenbren-
ner) in Quetschnoppentechnik ausgeführt.

[0030] Eine derartige Halogenglühlampe 2 besteht im
Wesentlichen aus einer Wendel 38, die beispielsweise
in vier Wendelabschnitten 40 aufgeteilt und mittels Nop-
pentechnik in einem Kolben 42 lagefixiert ist. Dieser ist
über eine einseitige Quetschung 44 abgedichtet, in der
die beiden Endabschnitte der Wendel 38 über jeweils
eine Molybdänfolie 46 mit aus der Quetschdichtung her-
ausgeführten Kontaktstiften 48 verbunden sind. Die
Quetschung 44 ist dabei derart ausgeführt, dass der mitt-
lere Bereich mit planparallelen Flächen ausgebildet ist,
die in Randabschnitte 54, 56 übergehen, die beidseitig,
senkrecht über die beiden planparallelen Flächen hinaus
vorstehen, so dass der Querschnitt (nicht dargestellt) der
Quetschung 44 etwa doppel-T-förmig mit den erweiter-
ten Randabschnitten 54, 56 und dem dazwischenliegen-
den, von den beiden planparallel verlaufenden Flächen
begrenzten Bereich ausgebildet ist., Die beiden Kontakt-
stifte 48 sind jeweils mit einer Stromzuführung 58, 60 mit
einer integrierten elektrischen Sicherung 62, 64 ver-
schweißt, wobei die Stromzuführungen etwa U-förmig in
Richtung der beiden planparallelen Flächen der Quet-
schung 44 zurückgeführt und mit Kontaktfahnen 66, 68
der Kontaktfedern 12, 14 verschweißt sind.
[0031] Gemäß Figur 7 haben die, in die Sockelanord-
nung 4 eingesetzten Kontaktfedern 12, 14 eine etwa
rechteckförmige Grundform, mit die Quetschung 44 der
Einbaulampe 2 etwa U-förmig von außen umgreifenden
Haltelaschen 70, 72, die lampenseitig gemeinsam einen
Klemmbereich 74 ausbilden. Die Einbaulampe 2 wird
über die etwa doppel-T-förmig ausgebildete Quetschung
44 in den Klemmbereich 74 eingeführt und dort über zu-
mindest zwei im Klemmbereich 74 ausgebildete noppen-
artige Vorsprünge 76, 78, der beiden Kontaktfedern, die
gemäß Figur 6, federnd in Anlage an zwei Seitenflächen
der Quetschung 44 gebracht sind, gehalten. Zur Fixie-
rung der Einbaulampe 2 in Radialrichtung sind im
Klemmbereich 74 an jeder Haltelasche der Haltelaschen
70, 72 nach innen hin aufeinander zu gebogene Um-
fangsabschnitte 84, 86 derart ausgebildet, dass diese
etwa senkrecht zu den beiden planparallelen Flächen
der Quetschung 44 verlaufen. Die lichte Weite D zwi-
schen den beiden Kanten der Umfangsabschnitte 84, 86
entspricht in etwa der Dicke der Quetschung 44, d. h.,
dem Abstand der beiden planparallelen Flächen, sodass
die Umfangsabschnitte 84, 86 bei eingesetzter Einbau-
lampe 2 die beiden vorspringenden Randabschnitte 54,
56 der Quetschung 44 hintergreifen. Jede der Haltela-
schen 70, 72 ist mit einer Ausnehmung 88 versehen und
liegt nach dem Einsetzen der Einbaulampe 2 federnd an
den beiden vorspringenden Randabschnitten 54, 56 der
Quetschung 44 an, wobei die Quetschung 44 den
Klemmbereich 74 diagonal durchsetzt und die Umfangs-
abschnitte 84, 86 auf jeweils zwei Innenflächen 90, 92
der Quetschung 44 aufliegen, so dass die Einbaulampe
2 in Radialrichtung lagefixiert ist. Die Kontaktfedern 12,
14 ermöglichen dabei eine Variation der Einbaulage in
Längsrichtung des Reflektors 6 und damit eine Anpas-
sung an die Abmessungen unterschiedlicher Einbaulam-
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pen 2, bspw. mit anderen Quetschungs- oder Kontakt-
stiftlängen.
[0032] Um die Eintauchtiefe der Einbaulampe 2 in die
Kontaktfederanordnung 37 zu begrenzen, ist an den
Kontaktfedern 12, 14 jeweils ein etwa schlitzförmiger Ein-
führabschnitt 94, 96 ausgebildet, in den jeweils eine, an
den beiden Seitenflächen der Quetschung 44 ausgebil-
dete Nocke 98 (siehe Figur 6) der Einbaulampe 2 ein-
führbar und dort festlegbar ist. Die Einführabschnitte 94,
96 werden lampenseitig von zwei in den Einführabschnitt
auskragenden Eckbereichen 100, 102 begrenzt, die die
Nocken 98 der Quetschung 44 im eingesetzten Zustand
der Einbaulampe 2 hintergreifen und diese in der Kon-
taktfederanordnung 37 halten. Um das Einführen der
Quetschung 44 und der Nocken 98 zu erleichtern, sind
die Eckbereiche 100, 102 an lampenseitigen Abschnitten
104, 106 nach außen gebogen.
[0033] Wie insbesondere Figur 8 entnehmbar ist, die
eine Seitenansicht einer Kontaktfeder 12, 14 der Kon-
taktfederanordnung 37 zeigt, ist diese an dem Endab-
schnitt 13 um 180° in Richtung des etwa klammerförmi-
gen Klemmbereichs 74 zurückgebogen und an einem
Halteabschnitt 108, 114 zu einer Federlasche 116 her-
ausgebogen. Die Federlaschen 116 sind derart gestaltet,
dass sie in den Keramiksockel 10 steckbar sind und in
diesem verrasten. Die Federlaschen 116 weisen eine ge-
ringere Breite B (siehe Figur 7) als ein Endabschnitt 13
der Kontaktfedern 12, 14 auf. In einem Bereich zwischen
dem Klemmbereich 74 und der Federlasche 116 ist ein
weiterer noppenartiger Vorsprung 118, 120 ausgebildet,
der mit Montageausnehmungen 122, 124 des Kera-
miksockels 10, gemäß Figur 10, in Eingriff bringbar ist
und die Kontaktfedern 12, 14 zusätzlich im Keramiksok-
kel 10 fixiert. Um das Einführen der Kontaktfedern 12,
14 in einen nicht dargestellten Stecker sowie die Kon-
taktierung zu verbessern, sind diese an dem Endab-
schnitt 13 mit Fasen 110, 112 und mit einer Durchgangs-
bohrung 126 (siehe Figur 7) versehen.
[0034] Gemäß Figur 9 hat der Keramiksockel 10 der
erfindungsgemäßen Sockelanordnung 4 einen von zwei
planparallelen Flächen 128, 130 begrenzten rundstirni-
gen Grundkörper 132, der in den etwa zylindrischen Hal-
tebereich 22, mit im Verhältnis zu dem Abstand der plan-
parallelen Flächen 128, 130 vergrößertem Durchmesser
zur Aufnahme des Reflektorhalses 20 übergeht (siehe
Figur 1). An dem Grundkörper 132 sind an beiden plan-
parallelen Flächen 128, 130 Ausnehmungen 134, 136
ausgebildet, die sich in dem zylindrischen Haltebereich
22 in jeweils zwei Ausklinkungen 138, 140 fortsetzen, in
die Abschnitte des Reflektorhalses 20 bei der Vercrim-
pung des Reflektors 6 mit der Sockelanordnung 4 ein-
greifen und eine formschlüssige Verbindung ausbilden
(siehe Figur 10).
[0035] Figur 10 zeigt eine von unten gesehene Ansicht
des Keramiksockels 10, wobei dieser zwei parallel ver-
laufende Montageausnehmungen 122, 124 zur Aufnah-
me der Kontaktfedern 12, 14 aufweist. Die Ausnehmun-
gen 122, 124 verlaufen mit etwa T-förmigem Querschnitt

diametral beabstandet entlang der Längsachse des Ke-
ramiksockels 10 und erstrecken sich, wie insbesondere
aus Figur 11 ersichtlich ist, die den Schnitt A-A aus Figur
9 zeigt, bis etwa in den zylindrischen Haltebereich 22
des Sockels 10 und bilden im weiteren Verlauf schlitz-
förmige Abschnitte 144, 146 aus. Der etwa T-förmige
Querschnitt der Montageausnehmungen 122, 124 dient
zur Aufnahme, der an den Kontaktfedern 12, 14 ausge-
bildeten Federlaschen 116, d.h. die Federlaschen 116
schnappen in diesem Bereich in den Keramiksockel 10
ein und sichern die Kontaktfedern 12, 14 in der Monta-
geausnehmung 122, 124. Vorzugsweise sind die Feder-
laschen 116 und die Montageausnehmungen 122, 124
derart dimensioniert, dass die Federlasche 116, die von
dem T- und dem schlitzförmigem Abschnitt gebildeten
Vorsprünge 148, 150 hintergreift. Zur Aufnahme von
Stromzuführungen 58, 60 und Sicherungen 62, 64 der in
den Sockel 10 einsetzbaren Einbaulampe 2 hat der Ke-
ramiksockel 10 eine sacklochförmige Ausnehmung 73,
die sich entlang seiner Längsachse erstreckt. Dadurch
wird eine geringe Bauhöhe der in die Kontaktfedern 12,
14 eingesetzten Einbaulampe 2 erreicht.
[0036] In den Figuren 12 bis 13 ist ein Ausführungs-
beispiel einer PAR-Lampenanordnung dargestellt, bei
dem die Einbaulampe 2 mit einem Balkengestell zur Hal-
terung der Wendel ausgeführt ist.
[0037] Gemäß Figur 12, die eine dreidimensionale An-
sicht einer erfindungsgemäßen Sockelanordnung 4
zeigt, ist die Einbaulampe 2 als Halogenglühlampe (Ha-
logenbrenner) in Balkengestelltechnik ausgeführt. Eine
derartige Halogenglühlampe 2 hat eine Wendel 152, die
beispielsweise mit vier Wendelabschnitten 154 versehen
und über ein Balkengestell 156, das zwei Wendelhalter
155 mit etwa U-förmigen Krümmungen 157 sowie ein
hakenartiges Halteelement 159 aufweist, in einem Kol-
ben 158 lagefixiert ist. Die zwei Wendelhalter 155 und
das Halteelement 159 sind in ihrer Lage zueinander
durch einen Querbalken 161 aus Quarzglas fixiert, wobei
die beiden Wendelhalter 155 in einer Ebene liegen. Der
Kolben 158 ist über eine, bereits in Figur 6 erläuterte,
einseitige Quetschung 44 abgedichtet, in der die beiden
Endabschnitte der Wendel 152 über Stromzuführungen
und jeweils eine Molybdänfolie 46 mit aus der Quetsch-
dichtung herausgeführten Kontaktstiften 48 verbunden
sind. Die beiden Kontaktstifte 48 sind jeweils mit einer
Stromzuführung 58, 60 mit einer integrierten elektrischen
Sicherung verschweißt, wobei die Stromzuführungen et-
wa U-förmig in Richtung der Quetschung 44 zurückge-
führt und mit an Kontaktfedern 160, 162 angeordneten
Kontaktfahnen 164, 166 verschweißt sind. Die Sockelan-
ordnung 4 hat einen Keramiksockel 168, der sich von
dem bereits in den Figuren 9 bis 11 erläuterten Kera-
miksockel lediglich durch zwei im Grundkörper 132 vor-
gesehene Ausnehmungen 170, 172 unterscheidet. Die-
se sind durchgängig in dem Grundkörper 132 ausgebil-
det und weisen in der Draufsicht jeweils einen etwa halb-
kreisförmigen Abschnitt 174 der von einem geraden Ab-
schnitt 176 begrenzt wird auf, wobei die beiden geraden
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Abschnitte 176 im Wesentlichen parallel zueinander ver-
laufen. Die beiden Ausnehmungen 170, 172 dienen der
Materialeinsparung und bewirken eine weitere Gewichts-
reduzierung der PAR-Lampenanordnung.
[0038] Figur 13 zeigt eine Vorderansicht einer der bei-
den Kontaktfedern 160, 162 der Sockelanordnung 4 aus
Figur 12. Um die Eintauchtiefe der Einbaulampe 2 in die
Kontaktfederanordnung zu begrenzen, ist an den Kon-
taktfedern 160, 162 jeweils ein etwa schlitzförmiger Ein-
führabschnitt 94, 96 ausgebildet, in den jeweils eine, an
den beiden Seitenflächen der Quetschung 44 ausgebil-
dete Nocke 98 (siehe Figur 12) der Einbaulampe 2 ein-
führbar ist. Die Kontaktfedern 160, 162 unterscheiden
sich von den bereits in den Figuren 7 und 8 beschriebe-
nen Kontaktfedern im Wesentlichen dadurch, dass die
Einführabschnitte 94, 96 lampenseitig nicht von in den
Einführabschnitt auskragenden Eckbereichen (siehe Fi-
gur 7) begrenzt werden, d.h. die Nocken 98 der Quet-
schung 44 liegen im eingesetzten Zustand der Einbau-
lampe 2 lediglich an den Einführabschnitten an (siehe
Figur 12). Dadurch wird eine definierte Positionierung
der Einbaulampe 2 in der Kontaktfederanordnung er-
möglicht.
[0039] Die Montage der PAR-Lampenanordnung 1 ist
bei beiden vorbeschriebenen Ausführungsbeispielen
ähnlich und weist im Wesentlichen folgende Schritte auf:
In einem ersten Arbeitsgang werden die beiden Kontakt-
stifte 48 der Einbaulampe 2 jeweils mit einer Stromzu-
führung 58, 60 mit einer integrierten elektrischen Siche-
rung 62, 64 verschweißt und die Stromzuführungen 58,
60 etwa U-förmig in Richtung der beiden planparallelen
Flächen 50, 52 der Quetschung 44 zurückgebogen. An-
schließend werden die Kontaktfedern 12, 14 bzw. 160,
162 in den Keramiksockel 10; 168 eingesteckt und durch
den Eingriff der Federlaschen 116 im Sockel 10 mit die-
sem zu einer Kontaktfederanordnung 37 verbunden. In
einem unabhängigen Arbeitsgang wird die Streuscheibe
16 in die zylinderförmige Umfangswand 26 des Alumini-
umreflektors 6 eingelegt und durch Umbördeln eines Um-
fangsabschnittes 30 mit dem Reflektor 6 verbunden. Im
folgenden Arbeitsschritt wird die Einbaulampe 2 in die
Kontaktfederanordnung 37 eingesetzt und die Stromzu-
führungen 58, 60 mit den Kontaktfahnen 66, 68 der Kon-
taktfedern 12, 14 bzw. 160, 162 verbunden. Abschlie-
ßend wird der Reflektor 6 auf den Haltebereich 22 des
Keramiksockels 10; 168 aufgeschoben und mit diesem
durch Vercrimpen verbunden. Die Reihenfolge der ge-
nannten Montageschritte ist hierbei nicht zwingend, son-
dern erfolgt in Anpassung an die verwendeten Herstel-
lungsverfahren.
[0040] Die erfindungsgemäße Sockelanordnung ist
nicht auf die beschriebenen Halogenglühlampen be-
schränkt, vielmehr kann jede aus dem Stand der Technik
bekannte Einbaulampe Verwendung finden.
[0041] Offenbart ist eine PAR-Lampenanordnung 1
mit einer Einbaulampe 2, insbesondere einer Halogen-
einbaulampe, die in einen Sockel 10; 168 eingesetzt und
zumindest abschnittsweise von einem Reflektor 6 um-

geben ist, wobei der Sockel 10; 168 und die Einbaulampe
2 über Kontaktfedern 12, 14; 160, 162 verbunden sind
und der Reflektor 6 von einer Streuscheibe 16 abgedeckt
ist. Erfindungsgemäß besteht der Reflektor 6 aus Alumi-
nium und ist mit einer reflektierenden Oberfläche oder
Beschichtung 8 versehen. Durch den verwendeten Alu-
miniumreflektor 6 und die Aufnahme der Einbaulampe 2
über Kontaktfedern 12, 14; 160, 162 wird eine verbes-
serte Halterung der Einbaulampe 2 bei verringertem Ge-
wicht und Herstellungsaufwand ermöglicht.

Patentansprüche

1. PAR-Lampenanordnung mit einer Einbaulampe (2),
insbesondere einer Halogeneinbaulampe, die in ei-
nen Sockel (10; 168) eingesetzt und zumindest ab-
schnittsweise von einem Reflektor (6) umgeben ist,
wobei der Sockel (10; 168) und die Einbaulampe (2)
über Kontaktfedern (12, 14; 160, 162) verbunden
sind und der Reflektor (6) von einer Streuscheibe
(16) abgedeckt ist, gekennzeichnet dadurch, dass
der Reflektor (6) aus Aluminium besteht und eine
reflektierende Oberfläche oder Beschichtung (8)
aufweist.

2. PAR-Lampenanordnung nach Anspruch 1, wobei
der Reflektor (6) durch Umformen, vorzugsweise
Umbördeln eines Umfangsabschnittes (30) einer
Umfangswand (26) mit der Streuscheibe (16) ver-
bunden ist und der von dem Reflektor (6) und der
Streuscheibe (16) begrenzte Raum (36) mit Luft ge-
füllt ist.

3. PAR-Lampenanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei der Sockel (10; 168) und
die Einbaulampe (2) über eine Kontaktfederanord-
nung (37) verbunden sind.

4. PAR-Lampenanordnung nach Anspruch 3, wobei
die Kontaktfederanordnung (37) lampenseitig einen
Klemmbereich (74) zum Umgreifen einer Quet-
schung (44) der Einbaulampe (2) ausbildet.

5. PAR-Lampenanordnung nach Anspruch 4, wobei
der Klemmbereich (74) zumindest zwei noppenarti-
ge Vorsprünge (76, 78) aufweist, die in Anlage an
zwei Seitenflächen der Quetschung (44) bringbar
sind.

6. PAR-Lampenanordnung nach einem der Ansprüche
3 bis 4, wobei die Kontaktfederanordnung (37) zu-
mindest einen schlitzförmigen Einführabschnitt (94,
96) aufweist, in den zumindest eine Nocke (98) der
Quetschung (44) der Einbaulampe (2) einführbar
und dort festlegbar ist.

7. PAR-Lampenanordnung nach Anspruch 6, wobei
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der Einführabschnitt (94, 96) lampenseitig von Eck-
bereichen (100, 102) begrenzt wird, die jeweils die
Nocke (98) der Quetschung (44) hintergreifen und
die Einbaulampe (2) in der Kontaktfederanordnung
(37) halten.

8. PAR-Lampenanordnung nach Anspruch 7, wobei
die Eckbereiche (100, 102) lampenseitig zumindest
abschnittsweise nach außen gebogen sind.

9. PAR-Lampenanordnung nach einem der Ansprüche
3 bis 8, wobei die Kontaktfederanordnung (37) zu-
mindest zwei Kontaktfahnen (66, 68; 164, 166) zum
elektrischen Kontaktieren der Einbaulampe (2) auf-
weist.

10. PAR-Lampenanordnung nach Anspruch 9, wobei
die Kontaktfedern (12, 14; 160, 162) zumindest je-
weils eine Federlasche (116) ausbilden, die zur Ver-
bindung mit dem Sockel (10; 168) herausgebogen
ist.

11. PAR-Lampenanordnung nach Anspruch 9 oder 10,
wobei die Kontaktfedern (12, 14; 160, 162) als Blech-
stanzbiegeteil ausgeführt sind und zumindest ab-
schnittsweise einen etwa klammerförmigen Quer-
schnitt aufweisen.

12. PAR-Lampenanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Einbaulampe (2) zwei
Kontaktstifte (48) aufweist, die an der Unterseite der
Quetschung (44) austreten und jeweils mit einer
Stromzuführung (58, 60) mit einer integrierten elek-
trischen Sicherung (62, 64) versehen sind und die
Stromzuführungen (58, 60) in Richtung von zwei
planparallelen Flächen der Quetschung (44) zurück-
geführt werden.

13. PAR-Lampenanordnung nach Anspruch 12, wobei
die Stromzuführungen (58, 60) mit Kontaktfahnen
(66, 68; 164, 166) der Kontaktfedern (12, 14; 160,
162)) elektrisch verbunden, vorzugsweise ver-
schweißt oder verlötet sind.

14. PAR-Lampenanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei ein Reflektorhals (20) des
Reflektors (6) und ein Haltebereich (22) des Sockels
(10; 168) durch zumindest abschnittsweises plasti-
sches Verformen, vorzugsweise Vercrimpen ver-
bunden sind.

15. PAR-Lampenanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Einbaulampe (2), vor-
zugsweise eine Halogeneinbaulampe, in Quetschn-
oppentechnik ausgeführt ist.

16. PAR-Lampenanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Einbaulampe (2), vor-

zugsweise eine Halogeneinbaulampe, mit einem
Balkengestell (156) ausgeführt ist.

17. Sockelanordnung, insbesondere für eine PAR-Lam-
penanordnung (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, mit einem Sockel (10; 168), in den eine
Kontaktfederanordnung (37) eingeschnappt ist.

18. Sockelanordnung nach Anspruch 17, wobei der Sok-
kel (10; 168) zumindest eine Ausnehmung (73) zur
Aufnahme von Stromzuführungen (58, 60) einer in
den Sokkel (10; 168) einsetzbaren Einbaulampe (2)
aufweist.

19. Sockelanordnung nach Anspruch 17 oder 18, wobei
an dem Sockel (10; 168) ein etwa zylindrischer Hal-
tebereich (22) ausgebildet ist, auf den ein Reflektor-
hals (20) des Reflektors (6) aufschiebbar ist.

20. Sockelanordnung nach einem der Ansprüche 17 bis
19, wobei die Kontaktfederanordnung (37) einen
Klemmbereich (74) zur Aufnahme einer Einbaulam-
pe (2) aufweist.
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